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Es waren scheinbar routine-
mäßige Dienstreisen von 120 
Monteuren innerhalb Europas, 
die die Personalabteilung eines 

Berliner Heizungsunternehmens vor 
die bis dato größte Herausforderung 
stellten, die sie je bewältigen musste. 
Selten hatten die beiden Personaler des 

Von Omer Dotou und Anne-Katrin Schulz Unternehmens ihre Monteure so emo-
tional erlebt – einen der besten und 
erfahrensten hatten sie bereits an die 
Konkurrenz verloren. Der finanziel-
le Schaden betrug bis zum damaligen 
Zeitpunkt etwa 200.000 Euro und mit 
Pech könnte sich diese Summe noch 
um ein Vielfaches erhöhen. Und diese 
Ziffer bezog sich lediglich auf zu Un-
recht bezahlte und nicht erstattbare 

Sozialversicherungsbeiträge. Den wirt-
schaftlichen Schaden traute sich bislang 
niemand zu ermitteln – ganz zu schwei-
gen vom Reputationsverlust unter den 
Heizungsinstallateurfachkräften. Im-
merhin herrschte wochenlang ein Aus-
nahmezustand, der die Produktivität 
der Führungsebene ebenso wie die der 
Arbeitskräfte erheblich beeinträchtigte.

Aufmerksamkeit auf die kleinen,  
aber feinen Unterschiede 

Was war passiert? Ursache für das be-
schriebene Chaos waren Unkenntnis 
und ein falsches Verständnis der Begrif-
fe Auslandsentsendung und Dienstreise 
sowie die Vermischung von steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Kontex-
ten. Ein Problemfeld, das beileibe nicht 
nur das Berliner Heizungsunternehmen 
betrifft, sondern noch in vielen anderen 
deutschen Unternehmen eine tickende 
Zeitbombe ist.

Wer sich als Personaler einmal in-
tensiv mit dem Thema „Auslandsent-
sendung“ befasst hat und im Internet 
recherchiert, stößt auf zahlreiche unter-
schiedliche Begriffe, die alle im selben 
Kontext verwendet werden: Abordnung, 
Delegation, Übertritt, Commuter, As-
signment, Secondment und so weiter. 
Auf zahlreichen durchaus seriösen Sei-
ten heißt es regelmäßig, dass zwischen 
Dienstreise, Abordnung, Delegation, 
Übertritt und Entsendung zu unter-
scheiden sei und von einer Entsendung 
immer dann ausgegangen werde, wenn 
ein Mitarbeiter für längere Zeit – in der 
Regel zwischen zwei und vier Jahren – 
im Ausland beruflich eingesetzt wird.

Kleine Fehler mit fatalen Folgen 
HANDLUNGSTIPPS. Auslandsentsendung oder Dienstreise? Meldung im In- oder im 
Ausland? Kleine Irrtümer bei Entsendungen können ein Vermögen kosten. 

Auch die richtige Sozial-
versicherung gehört ins 
Gepäck des Expats.  
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rechtlichen Regelungen ignorierte. Für 
einen Bauträger in Frankreich setzte 
die Berliner Firma mit Hendrik S. einen 
ihrer besten Heizungsinstallateure als 
Projektleiter ein. Seine erste Dienstreise 
trat dieser ab April 2010 an. Ein zweiter 
Einsatz erfolgte von Juli bis September 
desselben Jahrs. Da es auf der Bau-
stelle zu technischen Schwierigkeiten 
kam, war das Know-how von Hendrik 
S. noch einmal von Juli bis September 
und November bis Dezember 2010 vor 
Ort erforderlich. Wie bei Aufträgen die-
ser Größenordnung nicht ungewöhn-
lich, kam es aufgrund von Baumängeln 
erneut dazu, dass Installateur Hendrik 
S. mehrfach von seinem Arbeitgeber in 
Frankreich eingesetzt wurde; im Jahr 
2011 und in der ersten Jahreshälfte 2012 
insgesamt 16 Monate. Nach erfolgreicher 
Beendigung des Projekts folgte die Ab-
nahme durch den Projektleiter im Objekt 
in Frankreich, die wiederum Nachbesse-
rungs- und Wartungsarbeiten nach sich 
zog. Somit ergab es sich, dass Hendrik 
S. ab der zweiten Jahreshälfte 2012 bis 
einschließlich Juli 2013 noch insgesamt 
elf Monate in Frankreich im Einsatz war 
(siehe Praxisbeispiel Seite 46).

Umsatzssteuerprüfung deckt  
gravierende Fehler auf

Im Januar 2014, einige Zeit nach dem 
letzten Arbeitseinsatz von Hendrik S., 
geschahen zwei Dinge, die den Stein ins 
Rollen brachten und zu den eingangs 
beschriebenen chaotischen Zuständen 
beim Berliner Unternehmen führten. So 
kam infolge einer Umsatzsteuerprüfung 
heraus, dass die zahlreichen Dienstrei-
sen von Hendrik S. bereits nach sei-
nem ersten dreimonatigen Einsatz gar 
nicht mehr als solche hätten deklariert 
werden dürfen. Damit sein zweiter 
Auslands einsatz ebenfalls als Dienst-
reise gegolten hätte, hätten zwischen 
der ersten und der zweiten Reise min-
destens zwei Monate Pause (also eine 
Tätigkeit in Deutschland) liegen müs-
sen. Dem war jedoch nicht so. Da Hen-
drik S. auf Weisung seines Arbeiters 

Wie lange ein Auslandseinsatz als Ent-
sendung betrachtet werden kann, rich-
tet sich nach der Dauer des Einsatzes 
und dem jeweiligen Entsendegebiet. 
Es gelten die folgenden Regelungen. 

  Staat innerhalb der EU/EWR:  
24 Monate   

  Abkommensstaaten: 24-48 Monate 

 vetragloses Ausland: befristet  

 Ausnahmevereinbarung: unbefristet  

Entsendefristen

ÜBERBLICK

Ebenso ist immer wieder die Emp-
fehlung zu finden, die Abgrenzung le-
diglich auf Basis der Aufenthaltsdauer 
vorzunehmen: Dienstreise (drei Monate) 
Abordnung (drei bis zwölf Monate), De-
legation (zwölf Monate bis zwei Jahre), 
Entsendung (zwei bis fünf Jahre),  Über-
tritt (unbefristeter Aufenthalt). 

Weder die versuchten Begriffsdefini-
tionen noch diese zeitliche Eingrenzung 
sind vollkommen falsch – sie sind aber 
auch nicht richtig. Das Problem: Der 
Terminus „Entsendung“ ist kein klar de-
finierter Rechtsbegriff. Die Dauer oder 
Art eines Personaleinsatzes ist grund-
sätzlich kein Unterscheidungsmerkmal 
für eine Entsendung oder Dienstreise. 
Genau dies geschieht in der Praxis aber 
viel zu oft. Viele Unternehmen sind der 
Überzeugung, dass ein Mitarbeiter im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinn 
erst dann entsandt ist, wenn er sich län-
ger als ein oder zwei Jahre im Ausland 
aufhält. Alle Auslandseinsätze, die un-
ter diese Zeitgrenze fallen, werden meist 
pauschal als Dienstreise deklariert und 
die steuer- wie sozialversicherungsrecht-
liche Auswirkungen werden dabei nicht 
beachtet. Eine solche Herangehensweise 
ist unter Umständen jedoch fatal, wie et-
wa das Heizungsunternehmen erfahren 
musste.

Zwischen Sozialversicherungs- und 
Steuerrecht klar unterscheiden

Will man eine Dienstreise von einer 
Auslandsentsendung abgrenzen, sind 
zwei Rechtsgebiete zu beachten: Das 
Steuerrecht und das Sozialversiche-
rungsrecht. Im steuerrechtlichen Sinne 
ist der Zweck einer Dienstreise eine 
kurzfristige Projektsteuerung oder –re-
alisierung vor Ort. In der Regel gelten 
Dienstreisen mit einer Dauer von ma-
ximal drei Monaten unter Umständen 
als steuerrechtlich unproblematisch, da 
die Zahlung von mit der Dienstreise ver-
bundenen Zulagen steuerfrei bleibt. Im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinne al-
lerdings sind alle – wirklich alle – Perso-
naleinsätze im Ausland eine Entsendung. 

Seinen Ursprung hat der Entsendebegriff 
im deutschen Sozialversicherungsrecht 
(§ 4 SGB IV) und bedeutet:
1.  die weisungsgemäße Aufnahme einer 

Tätigkeit
2.  in einem anderen Land als Deutsch-

land 
3.  für einen in Deutschland ansässigen 

Arbeitgeber
4.  im Rahmen eines inländischen Be-

schäftigungsverhältnisses
Die Dauer eines Auslandseinsatzes 
spielt somit im Sozialversicherungs-
recht bei der Definition einer Entsen-
dung zunächst gar keine Rolle. Erst 
wenn es um die Zuordnung von Sozial-
versicherungsbeiträgen geht, kommen 
bestimmte Fristen ins Spiel (siehe Prüf-
schema Auslandsentsendung, Seite 47). 
Bei Auslands einsätzen innerhalb der 
EU- und EWR-Staaten etwa gilt: Mitar-
beiter, die länger als 24 Monate für ih-
ren Arbeitgeber eine Tätigkeit außerhalb 
ihres Heimatlandes verbringen, werden 
im Einsatzland sozialversicherungs-
pflichtig. 

Das bedeutet etwa für die Heizungs-
monteure des Berliner Unternehmens, 
dass diese aus dem deutschen Sozialver-
sicherungssystem herausfallen und in 
das System des Einsatzlandes übertreten, 
wenn der Auslandseinsatz in einem EU-
Land kumuliert zwei Jahre überschreitet. 
Soweit die Theorie. In der Praxis führte 
der Heizungsspezialist allerdings eine 
Art „Dauerdienstreisenkonzept“ durch, 
das die wichtigsten sozialversicherungs-
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im Ausland für diesen eine Tätigkeit 
verrichtete, fand sein Einsatz also im 
Rahmen einer Auslandsentsendung laut 
EU-Verordnung 883/2004  statt. Diese 
Entsendung hätte sein Arbeitgeber der 
zuständigen Krankenkasse des Arbeit-
nehmers melden müssen, um eine Be-
scheinigung über die anzuwendenden 
Vorschriften über die soziale Sicherheit 
(Vordruck A 1) zu erhalten. Mit einer 
solchen Bescheinigung hätte das Unter-
nehmen ordnungsgemäß Pflichtbeiträge 
in das deutsche Sozialversicherungs-
system abgeführt und Hendrik S. wäre 
auch in Frankreich ganz normal weiter 
im deutschen System versichert gewe-
sen – allerdings nur für die gesetzlich 
vorgeschriebenen maximalen 24 Mona-
te (siehe Kasten „Entsendefristen“). 

Alptraum: Verlassen der deutschen 
Sozialversicherung

Wie das Praxisbeispiel veranschaulicht, 
war diese Frist bereits im Jahr 2012 
abgelaufen, denn von April 2010 bis 
Mai 2012 war Hendrik S. insgesamt 25 
Monate in Frankreich beschäftigt, und 
zwar bei einer maximal einmonatigen 
Unterbrechung zwischen seinen Rei-
sen. Spätestens nach Überschreitung 
dieser 24 Monate hätte Hendrik S. ins 
französische System übertreten müs-
sen. Stattdessen hatte sein Arbeitgeber 
jahrelang zu Unrecht Beiträge in das 
deutsche System abgeführt. Die Folge: 
Die Personalabteilung musste die kom-
plette Entsendung rückabwickeln. Das 
bedeutete eine rückwirkende Nachzah-
lung der Beiträge in das französische 
System und die Beantragung der Rück-
erstattung der zu Unrecht gezahlten Bei-
träge aus der deutschen Sozialversiche-
rung. Letzteres war jedoch nicht mehr 
möglich, da die Verjährungsfrist von 
vier Jahren für diesen Vorgang bereits 
verstrichen war. Selbst wenn der Antrag 
auf Rückerstattung noch innerhalb der 
Frist eingereicht worden wäre, hätte 
das Unternehmen sehr wahrscheinlich 
nicht die gesamten Beiträge zurücker-
halten, denn laut § 280 SGB IV und § 98 

SGB X müssen Krankenkassen die ein-
gezahlten Beiträge mit dem Leistungs-
konto verrechnen. Das bedeutet: Hätte 
Hendrik S. aufgrund von Krankheit bei-
spielsweise 80.000 Euro Gesundheits-
kosten verursacht und sich die Summe 
der gezahlten Beiträge auf 100.000 Euro 
belaufen, so hätte das Unternehmen nur 
maximal 20.000 Euro zurückerstattet 
bekommen.

Der Verlust des Geldes war die eine 
Sache, viel schwerer wogen das Unver-
ständnis und die Wut von Hendrik S. 
darüber, dass er später mal einen Teil 
seiner Rente aus Frankreich würde be-
antragen müssen. Seine Rentenpunkte 
in Deutschland waren ihm stets heilig. 
Als er vor lauter Ärger mit Kündigung 
drohte, erfuhr er auch noch, dass er im 
Fall von selbstverschuldeter Arbeits-
losigkeit nach einer Sperrfrist auch 
kein Arbeitslosengeld aus Deutschland 

beziehen würde, sondern sich mit den 
französischen Behörden würde ausein-
andersetzen müssen. Hendrik S. hätte 
alle möglichen Einschränkungen akzep-
tiert, doch aufgrund seiner Tätigkeit in 
Frankreich aus dem deutschen Sozial-
versicherungssystem herauszufallen, 
war für ihn ein Alptraum. Mit einem wei-
teren Alptraum wurde auch die Personal-
abteilung konfrontiert: Das französische 
Zollamt hatte nämlich Kontrolleure auf 
die Baustelle in Frankreich geschickt, 
die von allen deutschen Monteuren die 
A1-Bescheinigung der heimischen Kran-
kenkasse über die Auslandsentsendung 
einsehen wollten. Wer sie nicht vorwei-
sen kann, gilt prinzipiell zunächst als 
illegal beschäftigt, denn der Arbeitgeber 
ist der Meldepflicht in der Sozialversi-
cherung nicht nachgekommen. Letzteres 
kann als Sozialversicherungsbetrug aus-
gelegt werden. Glücklicherweise zeigten 

Der Mitarbeiter hat nun das Projekt beendet, reist jedoch noch zur Ergebniskontrolle 
mehrmals nach Frankreich:     

QUELLE: BDAE

PRAXISBEISPIEL 

Ein Heizungsunternehmen aus Deutschland setzt einen Heizungsinstallateur für eine 
Projekt betreuung mehrfach bei einem Kunden in Frankreich ein: 

2010
April bis Mai  (2 Monate Dienstreise)
Juli bis September (3 Monate Dienstreise)
November bis Dezember (2 Monate Dienstreise) 

2011 bis 2012   
Feb. 2011 bis Mai 2012 = 16 Monate 

Insgesamt 25 Monate

2012
Juni bis August (3 Monate Dienstreise)
Oktober bis Dezember (3 Monate Dienstreise) 

2013  
Februar bis Juli = 6 Monate

Insgesamt 12 Monate

24 Monate überschritten: Sozialversicherungspflicht in Frankreich 

Da die Entsendung von 24 Monaten bereits Ende März 2012 überschritten ist, muss der 
Mitarbeiter ab diesem Zeitpunkt ins französische System übertreten. Auch die Reisen ab 
Juni 2012 gelten, da der Aufenthalt nicht mindestens zwei Monate unterbrochen wurde. 
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OMER DOTOU ist Leiter 
Unternehmensberatung und 
Internationale Mitarbeiterent-
sendung bei der BDAE-Gruppe.

ANNE-KATRIN SCHULZ ist 
Pressesprecherin der BDAE- 
Gruppe.

sich die Kassen in Deutschland kulant 
und stellten der Personalabteilung für al-
le Monteure rückwirkend eine Entsende-
bescheinigung aus. Bis dieses Problem 
gelöst war, hatten neben den beiden Per-
sonalern in Berlin auch noch ein paar an-
dere betroffene Mitarbeiter buchstäblich 
graue Haare bekommen.

Schadensausgleich: Abschluss einer 
privaten Altersversorgung 

Weniger einfach gestaltete es sich für 
die Personaler, Hendrik S. rückwirkend 
in der französischen Sozialversiche-
rung anzumelden, denn das Verfahren 
war äußerst kompliziert und vor allem 
kostenintensiv. Um diesen Prozess 
abzuwickeln, mussten beispielsweise 
spezialisierte französische Anwälte ins 
Boot geholt werden. Hendrik S. verlang-
te überdies eine Entschädigung für die 
fehlenden deutschen Beitragszeiten in 

der deutschen Rentenversicherung, an-
dernfalls würde er das Unternehmen 
verlassen. Als Ausgleich schloss das Un-
ternehmen eine private Altersvorsorge 
für ihn ab und zahlte einen stattlichen 
Einmalbeitrag ein. 

Im Fall von Hendrik S. hatte das Unter-
nehmen noch Glück im Unglück, denn 
dieser hätte während seines Frank-
reicheinsatzes auch ernsthaft erkran-
ken können. In einem solchen Fall hätte 
das Berliner Heizungsunternehmen laut 
§ 17 SGB V zunächst die Gesundheits-
kosten übernehmen müssen und dann 
bei der GKV einreichen können, um das 
Geld erstattet zu bekommen – Letzteres 
allerdings nur, wenn die Entsendung bei 
der Kasse gemeldet worden wäre. Denn 
seit Mai 2010 besteht für Unternehmen 
die allgemeine Verpflichtung, bei einer 
Entsendung (und damit auch bei einer 
Dienstreise von kurzer Dauer) eine Be-

scheinigung über die anzuwendenden 
Vorschriften über die soziale Sicherheit 
(Vordruck A1) zu beantragen. An diese 
Regel hatte sich die Personalabteilung 
des Heizungsspezialisten nicht gehalten. 

Wie sich in der Zwischenzeit he-
rausgestellt hatte, war Hendrik S. kein 
Einzelfall. Die Firma hatte europaweit 
Projekte auf Baustellen, beispielsweise 
auch in Belgien und Spanien. Auch die 
monatelangen Einsätze der deutschen 
Monteure vor Ort sind nie gemeldet 
worden. Kurz nach der Rückabwicklung 
der Entsendung von Hendrik S. wurden 
belgische Behörden auf die zahlreichen 
Dienstreisen von Ulrich K. aufmerksam 
und stellten schließlich fest, dass auch 
für diesen Mitarbeiter zu Unrecht Beiträ-
ge in Deutschland gezahlt worden waren. 
Ulrich K. waren seine Beitragszeiten im 
deutschen System heilig – er ließ sich 
noch schwerer beruhigen als sein Kolle-
ge in Frankreich. Er kündigte bei seinem 
Arbeitgeber und schaltete einen Anwalt 
ein, der für ihn Schadensersatz einkla-
gen will. Das betroffene Berliner Unter-
nehmen hat aus den Fällen seine Lehren 
gezogen und meldet seither jede einzel-
ne Dienstreise eines Heizungsmonteurs 
an die zuständige Krankenkasse und 
lässt sich die Entsendebescheinigung 
ausstellen. So haben die Kassen im Blick, 
wie viele Monate sich die Mitarbeiter im 
Ausland aufhalten und informieren den 
Arbeitgeber rechtzeitig, wenn die Frist 
zur Ausstrahlung der deutschen Sozial-
versicherungspflicht endet. Trotz des  et-
was höheren administrativen Aufwands 
für die Personalabteilung spart dieser 
Vorgang viel Geld und Nerven. 

QUELLE: BDAE

PRÜFSCHEMA

Das Prüfschema zeigt, in welchen Ländern ein Verbleib im deutschen Sozialversiche-
rungssystem möglich ist und welche Bedingungen für eine Verlängerung gelten.

Tätigkeit bei deutschem Unternehmen und 
Auslandsaufenthalt in dessen Auftrag

Zielland

Verlängerung möglich,
Antrag bei der DVKA

Verbleib im deutschen 
SV-System bis maximal 

24 Monate

EU

andere Staaten

Abkommensländer vertragloses Ausland

Dauer des Verbleibs im 
deutschen SV-System 
richtet sich nach den 

Abkommensregelungen

Keine festgelegte Dauer 
für Verbleib im dt. SV-
System. Der Auslands-

aufenthalt muss im 
Voraus befristet werden

Verlängerung möglich,
Nachweise vorlegen


